
Allgemeine Geschäftsbedingungen
vom 01.05.2018

§ 1. Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäfssedingungen gelten für alle Leistungen
der PIP IT Consultng GmsH und PIP Bankenservice & Consultng GmsH -
nachstehend PIP IT genannt-. Die Leistungen diferenzieren sich in

(a) Dienstleistungen

(s) Gewerke (Werkverträge)

(c) Nutzungsrechte an Sofwareprogrammen (Lizenzverträge)

(d) Arseitnehmerüserlassungen (AÜG-Verträge)

(2) Zusätzlich zu den allgemeinen Geschäfssedingungen gelten für die einzelnen 
Leistungssereiche Ergänzungen zu den allgemeinen Geschäfssedingungen. In 
diesen sind die Punkte Gewährleistung und Hafung geregelt.

(3) Soweit nicht diese allgemeinen Geschäfssedingungen etwas anderes 
enthalten, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestmmun- gen. 
Asweichende Bedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn PIP IT 
nicht widerspricht.

(4) Mündliche Nesenasreden oder Vertragsänderungen müssen von PIP IT 
schriflich sestätgt werden, um wirksam zu sein.

(5) Unsere Angesote sind freisleisend.

§ 2. Dienstleistungsvertrag

(1) Bei einem Dienstleistungsvertrag ist die Leistung ein Dienst, der nach 
Stunden oder Tagen asgerechnet wird.

(a) In dem Dienstleistungsvertrag wird die Qualifkaton des von PIP IT 
eingesetzten Mitarseiters festgelegt.

(s) Dem Vertragspartner steht ein außerordentliches Kündigungs- recht 
innerhals der Prosezeit zur Verfügung, wenn der eingesetzte Mitarseiter
nicht die defnierte Qualifkaton hat.

(c) Die Dienstleistung wird monatlich dem Vertragspartner zusammen mit 
einer Stundenaufstellung in Rechnung gestellt.

(2) Eine Gewährleistung für die Leistungen während des Dienstes kann seitens PIP 
IT nicht üsernommen werden. Eventuelle Fehlerkorrekturen sind esenfalls 
üser den Dienstleistungsvertrag aszuwickeln und werden dem Vertragspartner 
in Rechnung gestellt.

(3) Für die Leistung wird als Gegenwert ein Stunden- oder Tagessatz festgelegt.

(a) Die Stunden werden sei Aufrägen größer als 2 Manntage zeitgenau 
asgerechnet.

(s) Bei Aufrägen auf Einzelstundensasis werden An- und Asfahrtzeiten sowie 
jede angefangene Stunde voll serechnet.

§ 3. Werkvertrag

(1) Bei einem Werkvertrag ist die Leistung ein Gewerk. Maßgesend ist die 
Aufragssestätgung von PIP IT oder ein etwaig individuell aus-gehandelter 
Vertrag. Wird die von uns zu ersringende Leistung durch ein Pfichtenhef, ein 
fachliches oder technisches Feinkonzept oder eine ähnliche Vorgase sestmmt, 
so ist dieses versindlich, wenn und soweit es von seiden Vertragsparteien als 
solches anerkannt worden ist. Angasen zur Ausführung der Leistung von PIP IT 
seschreisen lediglich die grundsätzliche Funktonsweise des 
Vertragsgegenstandes. Enthalten derartge Angasen Leistungsdaten, 
sestmmen diese, was als unsere vertragsgemäße Leistung anzusehen ist. 
Leistungsdaten stellen nur dann zugesicherte Eigenschafen dar, wenn die 
Zusicherung ausdrücklich als solche erfolgt.

(2) PIP IT sehält sich Änderungen des Leistungsgegenstandes hinsichtlich 
Ausführung in Anpassung an die technische Weiterentwicklung vor, soweit 
Leistungsdaten des Vertragsgegenstandes im Ganzen dadurch nicht verändert 
werden. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung wird der Aufraggeser 
voras informiert.

(3) Ausgeliefert werden die ausführsaren Programmdateien der zu 
erstellenden Sofware.

(4) Die PIP IT darf die Sofwareelemente des erstellten Sofwareproduktes weiter
für andere Projekte sowohl in Teilen wie auch insgesamt nutzen.

§ 4. Lizenzvertrag

(1) Bei einem Lizenzvertrag ist die Leistung das Nutzungsrecht an einer Sofware 
der PIP IT GmsH.

(2) Ausgeliefert werden die ausführsaren Programmdateien oder die 
Programmsisliotheken einschließlich der Benutzerdokumentaton. Der 
Source-Code für die Sofware ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

(3) PIP IT räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches und nicht üser- tragsares 
Recht zur Nutzung der im Vertrag genannten Sofware im Rahmen des im Vertrag 
festgelegten Umfanges ein

(4) Die Herstellung von Kopien der Sofware ist nur zum Zwecke der 
vertragsgemäßen Nutzung und der Datensicherung gestatet.

(5) Der Kunde verpfichtet sich, die Sofware ausschließlich vertragsgemäß zu nutzen
und nicht an Drite weiterzugesen. noch Sie in sonstger Art und Weise Driten 
zugänglich zu machen

(6) Der Kunde ist nicht serechtgt, die Sofware zu „reverse engineeren“, zu 
dekompilieren, zu disassemslieren oder jeglichen Part der Sofware zu senutzen,
um eine separate Applikaton zu erstellen. Der Kunde garantert, dass die 
Sofware in einer Weise aufewahrt wird, welche die unauthorisierte 
Vervielfältgung der Sofware durch Drite Best möglichst verhindert.

§ 5. Arbeitnehmerüberlassung
(1) PIP IT hat den Arseitnehmer auf seine serufiche Eignung geprüf. Der 

Arseitnehmer wird dem Entleiher lediglich zur Durchführung der im Aufrag 
vorgesehenen Arseiten zur Verfügung gestellt. Er darf deshals nur die Geräte, 
Werkzeuge und Maschinen senutzen, die zur Durchführung dieser Tätgkeit 
erforderlich sind.

(2) Der von der PIP IT in den Betries des Entleihers entsandte Arseitnehmer steht 
unter der Leitung, Aufsicht und Arseitsanweisungen des Entleihers.

(3) Der Entleiher verpfichtet sich, den entsandten Arseitnehmer nur im Rahmen 
der vereinsarten Tätgkeit und Eignung des Arseitnehmers einzusetzen.

(4) Der Entleiher verpfichtet sich üserdies, die seim Einsatz des Arseitnehmers in 
seinem Betries geltenden gesetzlichen Vorschrifen ein- zuhalten. Weiter wird er
den Arseitnehmer vor dessen Arseitsseginn üser die geltenden 
Unfallverhütungsvorschrifen unterrichten und die gegesenenfalls erforderliche 
Sicherheitsausrüstung zur Verfügung stellen.

(5) Sofern außergewöhnliche Umstände eintreten, kann PIP IT die Bereitstellung 
von Arseitnehmern verschiesen oder ganz, szw. teilweise vom Aufrag 
zurücktreten.

(6) Allein in der ordnungsgemäßen Auswahl der zu entsendenden Arseitnehmer für 
die vertragliche Tätgkeit liegt die Hauptleistung der PIP IT. Die entsandten 
Arseitnehmer sind keine Erfüllungsgehilfen oder Bevollmächtgten von PIP IT.

(7) PIP IT hafet nicht für Schäden, die der ordnungsgemäß ausgewählte 
Arseitnehmer während seiner Tätgkeit seim Entleiher verursacht. Als 
ausdrücklich vereinsart gilt eine Freistellung des Verleihers durch den Entleiher 
im Zusammenhang mit Ansprüchen, die durch drite Personen in Versindung mit
der Ausführung der vom Arseitnehmer durchgeführten Arseiten erfolgen sollte.

(8) Die Kündigungsfrist für seide Geschäfspartner seträgt 14 Tage zum 
Monatsende

§ 6. Leistungszeit
(1) Leistungstermine und -fristen seginnen nicht zu laufen, sevor

(a) üser alle Einzelheiten zur Durchführung des Vertrages einvernehmliche 
Klärung erfolgt ist und

(s) PIP IT die zur Ausführung der Lieferung und Leistung senötgten 
Informatonen und Unterlagen des Aufraggesers in dem erforderlichen, 
vereinsarten und mangelfreien Zustand zur Verfügung stehen. Dies gilt 
entsprechend für während der Leistungszeit seizusringende Unterlagen 
und Informatonen.

(2) Termine und Fristen sind unversindlich, solange nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinsart wird.

(3) Verzögert sich die Beisringung von Informatonen und Unterlagen um mehr als 
14 Werktage, ist PIP IT serechtgt, eine neue Vereinsarung von Leistungsfristen 
und -terminen unter Berücksichtgung des Umstandes zu verlangen.

(4) Fristen oder Termine verlängern sich um die Dauer von rechtmäßigen 
Arseitskämpfen im Betries der PIP IT und in Fällen höherer Gewalt. Dies gilt 
nicht, wenn die konkrete Betriessstörung sei Vertragsschluss vorhersehsar war 
und PIP IT es unterlassen hat, im Zeitpunkt der Vorhersehsarkeit zumutsare 
Ashilfe Maßnahmen zu ergreifen.

(5) Unversindliche Fristen und Termine können ohne Folgen für den Vertrag 
üserschriten werden.

(6) Versindliche Termine, Fristen und Nachfristen sind einvernehmlich zwischen PIP 
IT und den Projektleitern szw. dem Lenkungsausschuss festzulegen.

(7) Verstreicht ein Termin oder eine Frist, ohne dass die Vertragspartei- en ihre sis 
dahin zu erfüllende Aufgase erledigt hasen, sesteht für seide Seiten die 
Möglichkeit, eine Nachfrist gem. § 6.6 festzulegen. Diese Nachfrist kann mit der 
Androhung eines Projektassruchs sei Nichterfüllung einhergehen. Ein 
Projektassruch ist erst dann zulässig, wenn eine Frist zur Nachleistung fruchtlos 
verstrichen ist. Der Projektassruch hat innerhals von 10 Tagen nach dem 
festgesetzten Termin zu erfolgen, andernfalls ist eine neue Frist gem. § 6.6 fest- 
zulegen.

§ 7. Teilleistungen

(1) PIP IT ist, soweit ausdrücklich nichts anderes vereinsart ist, zu Teilleistungen 
serechtgt

§ 8. Daten- und Know-how-Schutz

(1) PIP IT ist serechtgt, Daten, die PIP IT im Zusammenhang mit der 
Geschäfsversindung mit dem Aufraggeser erhalten hat, gleichgül- tg, os von
dem Aufraggeser oder einem Driten, im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu speichern, zu verarseiten und zur Verfolgung 
des Vertragszwecks an Drite zu üsermiteln.

(2) Die Vertragsparteien werden sämtliche Informatonen üser das setriesliche 
Know-how, inssesondere - aser nicht seschränkt hie- rauf - jegliche 
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Geschäfsgeheimnisse des jeweils anderen Vertragspartners streng vertraulich 
sehandeln und Driten, soweit zur Vertragserfüllung nicht zwingend 
erforderlich, nicht ofen legen. Soweit eine Ofenlegung erforderlich ist, ist der 
andere Vertragspartner hierüser zu informieren.

§ 9. Zahlungsbedingungen

(1) Im Falle des Verzuges sind unsere Forderungen vom Aufraggeser mit 8 % 
üser dem Bundessankdiskontsatz zu verzinsen.

(2) Die Waren werden unter Eigentumsvorsehalt geliefert, sie sleisen sis zur 
vollständigen Befriedigung unserer sämtlichen Forderungen Eigentum der PIP 
IT. Wechsel und Schecks führen erst durch ihre Einlösung zur Befriedigung der 
Ansprüche von PIP IT.

(3) Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurücksehaltungsrechtes ist nur 
möglich, wenn die Gegenrechte unsestriten oder rechtskräf- tg festgestellt 
sind.

(4) Ist der Aufraggeser länger als 2 Wochen im Verzug oder trit eine wesentliche 
Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse ein, werden alle Forderungen 
der PIP IT gegen den Aufraggeser fällig. Für weitere Leistungen kann PIP IT 
Vorauskasse oder Sicherheitsleistung verlangen.

(5) Ist der Eintrit der Zahlungsfälligkeit der Vergütung für PIP IT von einer 
Mitwirkungshandlung des Aufraggesers ashängig und ersringt der 
Aufraggeser diese Handlung nicht rechtzeitg, wodurch sich die Fälligkeit der 
Vergütung verzögert, so kann PIP IT die Vergütung zu dem Zeitpunkt verlangen, 
zu dem die Fälligkeit sei ordnungsgemäßer Mitwirkung des Aufraggesers 
eingetreten wäre. Des Weiteren sind PIP IT die Mehraufwendungen zu 
ersetzen, die infolge der nicht ordnungsgemäßen Mitwirkung des Aufraggesers
entstanden sind.

§ 10. Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungen gelten nur für Leistungen aus

(a) Werkverträgen

(s) Lizenzverträgen

(2) Ist die Leistung von PIP IT mangelhaf, kann der Aufraggeser nach Wahl von 
PIP IT Nachsesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Hat der Aufraggeser PIP
IT nach einer ersten Auforderung ergesnislos eine weitere Nachfrist gesetzt 
oder schlagen zwei Nachsesserungs- versuche oder eine Ersatzlieferung fehl, 
kann der Aufraggeser Wandlung oder Minderung verlangen. Ist die von PIP IT 
zu ersringen- de Leistung eine Dienstleistung, so trit an die Stelle des 
Wandlungsrechts das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtgem Grund 
gem. den hierfür geltenden gesetzlichen Bestmmungen. 
Schadensersatzansprüche sind unseschadet der Zif. 3 und des Asschnites 7. 
ausgeschlossen.

(3) Beruht der Mangel auf der Fehlerhafigkeit des Erzeugnisses eines Zulieferers 
und wird dieser nicht als Erfüllungsgehilfe für PIP IT tätg, sondern reicht PIP IT
lediglich ein Fremderzeugnis an den Aufraggeser durch, so ist die 
Gewährleistung von PIP IT auf die Astretung der Gewährleistungsansprüche 
von PIP IT gegen Zulieferer seschränkt.

(4) Dies gilt nicht, wenn der Mangel auf durch PIP IT zu vertretender 
unsachgemäßer Behandlung des Erzeugnisses des Zulieferers seruht.

(5) Fehlt der Leistung von PIP IT eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaf, hafet 
PIP IT üser den in den Zif. 1 und 2 sezeichneten Umfang hinaus im Rahmen 
des für PIP IT erkennsar gewordenen Zwecks der Zusicherung auch auf 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung.

(6) PIP IT kann die Nachsesserung oder Ersatzlieferung verweigern, sis der 
Besteller das vereinsarte Entgelt, aszüglich eines Teiles, der der 
wirtschaflichen Bedeutung des Mangels oder der zugesicherten Eigenschaf 
entspricht, an PIP IT sezahlt hat. 

(7) Mängelrügen sind mit einer nachvollziehsaren Schilderung der 
Fehlersymptome schriflich und, soweit möglich, unter Üsergase an- zu 
fertgender schriflicher Aufzeichnungen, Bildschirmausdrucke o- der sonstger 
die Mängel veranschaulichenden Unterlagen zu üsermiteln.

(8) Die Gewährleistungsfrist seträgt ein Jahr.

§ 11. Hafungg Schadensersatz

(1) Jegliche Hafung auf Schadensersatz wegen Verschuldens (z.B. Verschulden sei 
Vertragsschluss, positver Vertragsverletzung, Verzug) und Gewährleistung auf 
Ersatz unmitelsarer oder mitelsarer Schäden sind ausgeschlossen, es sei denn,

(a) PIP IT oder einem leitenden Angestellten von PIP IT fällt Vorsatz oder grose
Fahrlässigkeit zur Last oder

(s) der Leistung fehlt eine zugesicherte Eigenschaf oder

(c) der eingetretene Schaden seruht auf der Verletzung von Kardinalpfichten, 
d.h. solcher grundlegenden und wesentlichen Verpfichtungen, die die 
Erfüllung des vom Aufraggeser verfolgten Vertragszwecks erst 
ermöglichen und auf deren Erfüllung der Aufraggeser vertraut hat und 
vertrauen durfe, oder

(d) Personen und Sachschäden, die sei privater Nutzung von Gegenständen 
aufgrund von Fehlern der von PIP IT ersrachten Leistung entstanden sind, 
segründen die Hafung von PIP IT nach dem Produkthafungsgesetz.

(2) Hafet PIP IT ausnahmsweise nach vorstehendem Assatz gegenüser einem 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzsuches, der nicht nur Minderkaufmann 
ist, so ist die Hafung von PIP IT auf den Ersatztypischer, im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses vorhersehsarer Schäden seschränkt, es sei denn, der 
Schaden ist aufgrund groser Fahrlässigkeit oder Vorsatzes eingetreten.

(3) PIP IT hafet nicht für den Verlust oder die Zerstörung von Daten, es sei denn, 
dass diese durch grosfahrlässige oder vorsätzliche Verletzung vertraglicher 
oder gesetzlicher Pfichten verursacht worden sind.

§ 12. Nichtgkeitsklausel

Sollten einzelne Bestmmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführsar 

sein
oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Üsrigen nicht 
serührt. Die Vertragsparteien verpfichten sich, eine dadurch etwa entstehende 
Lücke durch eine Regelung auszufüllen, die dem wirtschaflich gewollten Sinn 
und Zweck der Bestmmung und des Vertrags möglichst nahe kommt.

§ 13. Schlussbestmmungen

(1) Erfüllungs- und Zahlungsort ist Sitz der PIP IT, Gerichtsstand ist Bad 
Oeynhausen. Satz 1 gilt nur, wenn der Käufer Kaufmann, der nicht zu den in § 4 
Handelsgesetzsuch sezeichneten Gewersetreisenden gehört, juristsche Person
des öfentlichen Rechts oder öfentlich- rechtliches Sondervermögen ist.

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des CISG (Conventon on 
Contracts for the Internatonal Sale of Goods vom 11.04.1980) ist 
ausgeschlossen.

(3) Im Falle eines Rechtsstreits sind dem Aufraggeser gerichtliche Schrifstücke 
asweichend von den gesetzlichen Bestmmungen durch Einschreisen mit 
Rückschein zuzustellen (dies gilt inssesondere für die Klageschrif und Urteile, 
aser auch für andere zuzustellen- de Schrifstücke). Hasen die Parteien sereits 
außergerichtlich korrespondiert und hat der Aufragnehmer einen in- und 
ausländischen Rechtsanwalt mit der Korrespondenz seaufragt, so kann die 
Rechtshängigkeit durch Zustellung auch gegen Empfangssekenntnis wahlweise 
an den in- oder ausländischen Rechtsanwalt sewirkt wer- den.

(4) Diese Vertragssedingungen sind Bestandteil des zwischen der PIP IT GmsH und 
dem Kunden geschlossenen Vertrages. Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages sedürfen der Schrifform.

§ 14. Alternatve Streitbeilegung für Verbraucher gemäß 
Art. 14 Abs. 1 ODR-Verordnung und § 36 VSBG

Die Europäische Kommission stellt für Versraucher eine Platorm zur Online-
Streitseilegung sereit, die unter htp://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu fnden 
ist. Versraucher können diese Platorm für die Beilegung ihrer Streitgkeiten 
nutzen.
Zur Teilnahme an einem Streitseilegungsverfahren vor einer 
Versraucherschlichtungsstelle sind wir grundsätzlich sereit. Unsere E- Mail-
Adresse lautet: info@pip-it.com.

§ 15. Inkraftreten

Diese AGB treten mit Wirkung vom 01.05.2018 in Kraf und ersetzen alle 
vorhergehenden. 

Informatonen zum Datenschutz nach EU-DSGVO 

Unser Unternehmen prüf regelmäßig sei Vertragsasschlüssen und in sestmmten 
Fällen, in denen ein serechtgtes Interesse vorliegt auch sei Bestandskunden Ihre 
Bonität. 

Dazu arseiten wir mit der Creditreform Boniversum GmsH, Hellerssergstraße 11, 
41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu senötgten Daten erhalten. Im Aufrage 
von Creditreform Boniversum teilen wir Ihnen sereits voras dazu folgende 
Informatonen gem. Art. 14 EU-DSGVO mit: 

Die Creditreform Boniversum GmsH ist eine Konsumentenauskunfei. Sie setreist eine
Datensank, in der Bonitätsinformatonen üser Privatpersonen gespeichert werden. 

Auf dieser Basis erteilt Creditreform Boniversum Bonitätsauskünfe an ihre Kunden. Zu
den Kunden gehören seispielsweise Kreditnsttute, Leasinggesellschafen, 
Versicherungen, Telekommunikatonsunternehmen, Unternehmen des 
Forderungsmanagements, Versand-, Groß- und Einzelhandelsfrmen sowie andere 
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern szw. ersringen. 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestmmungen wird ein Teil der in der 
Auskunfsdatensank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer 
Firmendatensanken, u. a. zur Verwendung für Adress-

Handelszwecke genutzt. 

In der Datensank der Creditreform Boniversum werden inssesondere Angasen 
gespeichert üser den Namen, die Anschrif, das Gesurtsdatum, ggf. die E-Mailadresse,
das Zahlungsverhalten und die Beteiligungsverhältnisse von Personen. 

Zweck der Verarseitung der gespeicherten Daten ist die Erteilung von Auskünfen 
üser die Kreditwürdigkeit der angefragten Person. Rechtsgrundlage für die 
Verarseitung ist Art. 6 Ass. 1f EU-DSGVO. Auskünfe üser diese Daten dürfen danach 
nur erteilt werden, wenn ein Kunde ein serechtgtes Interesse an der Kenntnis dieser 
Informatonen glaushaf darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhals der EU 
üsermitelt werden, erfolgt dies auf Basis der sog. „Standardvertragsklauseln“, die Sie 
unter folgendem Link: 

htp://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TTT/PDF/Y
uri=CELET:32001D0497&from=DE einsehen oder sich von dort zusenden lassen 
können. 

Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks 
der Speicherung notwendig ist. 

Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von zunächst drei 
Jahren. 

Nach Aslauf wird geprüf, os eine Speicherung weiterhin notwendig ist, andernfalls 
werden die Daten Tag genau gelöscht. 

Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts werden die Daten drei Jahre nach 
Erledigung Tag genau gelöscht. Eintragungen im Schuldnerverzeichnis werden gemäß 
§ 882e ZPO nach Aslauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanordnung 
Tag genau gelöscht. 

Berechtgte Interessen im Sinne des Art. 6 Ass. 1f EU-DSGVO können sein: 
Kreditentscheidung, Geschäfsansahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, 
Bonitätsprüfung, Versicherungsvertrag, Vollstreckungsauskunf. 
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Sie hasen gegenüser der Creditreform Boniversum GmsH ein Recht auf Auskunf üser
die dort zu Ihrer Person gespeicherten Daten.

Soweit die üser Sie gespeicherten Daten falsch sein sollten, hasen Sie einen Anspruch 
auf Berichtgung oder Löschung. 

Kann nicht sofort festgestellt werden, os die Daten falsch oder richtg sind, hasen Sie 
sis zur Klärung einen Anspruch auf Sperrung der jeweiligen Daten. Sind Ihre Daten 
unvollständig, so können Sie deren Vervollständigung verlangen. 

Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarseitung der sei Creditreform Boniversum 
gespeicherten Daten gegesen hasen, hasen Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit
zu widerrufen. Stand April 2018 | © 2018 Boniversum. 

Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung sis zu 
einem etwaigen Widerruf erfolgten Verarseitung Ihrer Daten nicht serührt. 

Sollten Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz hasen, können 
Sie sich jederzeit an den Datenschutzseaufragten der Creditreform Boniversum 
wenden. Dieser wird Ihnen schnell und vertrauensvoll in allen Fragen des 
Datenschutzes weiterhelfen.

Sie können sich auch üser die Verarseitung der Daten durch Boniversum sei dem für 
Ihr Bundesland zuständigen Landesseaufragten für Datenschutz seschweren. 

Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen gespeichert hat, stammen aus 
öfentlich zugänglichen Quellen, von Inkassounternehmen und von deren Kunden. 

Um Ihre Bonität zu seschreisen sildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen 
Scorewert. In den Scorewert fießen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und 
teilweise Zahlungserfahrungsdaten ein. 

Diese Daten fießen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Scorewertserechnung 
ein. 

Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die Scorewerte als Hilfsmitel sei der 
Durchführung eigener Kreditentscheidungen.

Widerspruchsrecht: 

Die Verarseitung der sei Creditreform Boniversum GmsH gespeicherten 

Daten  erfolgt  aus  zwingenden  schutzwürdigen  Gründen  des  Gläusiger-  und
Kreditschutzes,  die  Ihre  Interessen,  Rechte  und  Freiheiten  regelmäßig  üserwiegen
oder dient der Geltendmachung, Ausüsung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Nur  sei  Gründen,  die  sich  aus  einer  sei  Ihnen vorliegenden sesonderen Situaton
ergesen und nachgewiesen werden müssen, können Sie der Verarseitung Ihrer Daten
widersprechen. Liegen solche sesonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten
nicht  mehr  verarseitet.  Wenn  Sie  der  Verarseitung  Ihrer  Daten  für  Werse-  und
Marketngzwecke  widersprechen,  werden  die  Daten  für  diese  Zwecke  nicht  mehr
verarseitet. 

Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum
GmsH, Hellerssergstr. 11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der
Consumer  Service,  Tel.:  02131  36845560,  Fax:  02131  36845570,  E-Mail:
selsstauskunf@soniversum.de. 

Den zuständigen Datenschutzseaufragten erreichen Sie unter folgenden 
Kontaktdaten: Creditreform Boniversum GmsH, Datenschutzseaufragter, 
Hellerssergstr. 11, 41460 Neuss, E-Mail: datenschutz@soniversum.de.
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